
   

Artenschutz rechtlicher F achbeitrag (AFB ) 

zum 

Bebauungsplan Nr. 70 ĂIndustrie gebiet  und Gewerbegebiet Merkwitz ñ          

Stadt Taucha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taucha, September 2025 



BioCart Ökologische Gutachten                                    Seite  2 
 

Artenschutzfachbeitrag Bebauungsplan Nr. 70 ĂIndustriegebiet und Gewerbegebiet Merkwitzñ Stadt Taucha
   

Foto Titel: Blick auf das Plangebiet entlang der Seegeritzer Straße in Richtung Nordwesten, links im Hintergrund das BMW-Werk 

Leipzig (03.09.2025, alle Fotos © Jens Kipping, wenn nicht anders angegeben). 

 

Projekt  Bebauungsplan Nr. 70 ĂIndustriegebiet und Gewerbegebiet 

Merkwitzñ Stadt Taucha 

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) 

Lage  04425 Taucha, OT Merkwitz   

 Gemeinde  Stadt Taucha, Lkr. Nordsachsen 

 Gemarkungen  Taucha, Merkwitz 

 

 

Aktenzeichen    

 

Auftraggeber  Stadt Leipzig 

Amt für Wirtschaftsförderung 

Martin-Luther-Ring 4-6 

 04092 Leipzig     

 

 

Bearbeit et durch   BioCart Ökologische Gutachten & Studien  

Dipl.-Ing. (FH) Jens Kipping 

Albrecht-Dürer-Weg 14 

04425 Taucha 

Tel.: 034298 209414 

Fax.: 034298 209413 

email: biocartkipping@web.de 

 

Bearbeitungszeitraum  Februar 2024 - September 2025 

 

 

Verfasser :                                            

 

    -------------------------------------------------------------------------- 

    Taucha, der 30.09.2025, Dipl.-Ing. (FH) Jens Kipping     



BioCart Ökologische Gutachten                                    Seite  3 
 

Artenschutzfachbeitrag Bebauungsplan Nr. 70 ĂIndustriegebiet und Gewerbegebiet Merkwitzñ Stadt Taucha
   

Inhaltsverzeichnis  

1 Grundlagen .............................................................................................................. 5 

1.1 Planungsanlass und Aufgabenstellung .................................................................... 5 

1.2 Rechtliche Grundlagen ...........................................................................................10 

1.3 Begriffsbestimmungen ............................................................................................12 

1.4 Vorgehensweise der Artenschutzrechtlichen Prüfung im AFB.................................17 

2 Datengrundlagen ....................................................................................................19 

3 Beschreibung des Untersuchungsgebietes und des Vorhabens .............................20 

3.1 Beschreibung des Plangebietes (PG) .....................................................................20 

3.2 Ausgangssituation ..................................................................................................21 

4 Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens ......................................................29 

4.1 Darstellung des Planvorhabens ..............................................................................29 

4.1.1 Eingriffe in den Vegetationsbestand ................................................................33 

4.2 Ermittlung der wesentlichen Wirkfaktoren des Vorhabens ......................................33 

4.2.1 Erläuterungen baubedingte Wirkfaktoren ........................................................34 

4.2.2 Erläuterungen anlagenbedingte Wirkfaktoren ..................................................36 

4.2.3 Erläuterungen betriebsbedingte Wirkfaktoren ..................................................36 

5 Relevanzprüfung und Ermittlung des prüfungsrelevanten Artenspektrums .............38 

6 Bestandsdarstellung und Darlegung der Betroffenheit der Arten .............................38 

6.1 Pflanzen .................................................................................................................38 

6.2 Tierarten .................................................................................................................39 

6.2.1 Fledermäuse ...................................................................................................39 

6.2.1.1 Erfassung der Fledermäuse im Plangebiet ................................................40 

6.2.1.1.1 Gesamtartenspektrum Fledermäuse ..................................................44 

6.2.2 Säugetiere (außer Fledermäuse).....................................................................51 

6.2.3 Amphibien / Reptilien ......................................................................................54 

6.2.3.1 Erfassung der Reptilien im Plangebiet .......................................................55 

6.2.3.1.1 Gesamtartenspektrum Reptilien .........................................................56 

6.2.4 Europäische Vogelarten ..................................................................................58 

6.2.4.1 Erfassung der Avifauna im Plangebiet .......................................................59 

6.2.4.1.1 Gesamtartenspektrum Avifauna .........................................................61 

6.2.4.1.2 Brutvogelzönose und Siedlungsdichte ................................................64 

6.2.4.1.3 Verteilung der Brutvogelreviere ..........................................................68 

6.2.5 Insekten und andere Wirbellose ......................................................................74 



BioCart Ökologische Gutachten                                    Seite  4 
 

Artenschutzfachbeitrag Bebauungsplan Nr. 70 ĂIndustriegebiet und Gewerbegebiet Merkwitzñ Stadt Taucha
   

7 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 

Funktionalität ........................................................................................................................76 

7.1 Maßnahmen zur Vermeidung (VAFBxx) ....................................................................76 

7.1.1 VAFB1 ï naturverträgliche Bauzeitenregelung ..................................................76 

7.1.2 VAFB2 ï Erhalt und Schutz von Gehölzen.........................................................76 

7.1.3 VAFB3 ï Wahl einer insektenfreundlichen Außenbeleuchtung ..........................76 

7.1.4 VAFB4 ï Vermeiden ungewollter Lichtabstrahlungen ........................................78 

7.1.5 VAFB5 ï Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen .....................................78 

7.1.6 VAFB6 ï Einsetzen einer Ökologischen Baubegleitung .....................................79 

7.2 Vorgezogene Maßnahmen zum Ausgleich (CEFAFBxx) ...........................................80 

7.2.1 CEFAFB1 ï Maßnahmen zur Förderung der Feldlerche ....................................80 

7.3 Maßnahmen zum Ausgleich (AAFBxx) ......................................................................85 

7.3.1 AAFB1 ï Anlage von extensiven Gründächern ..................................................85 

7.3.2 AAFB2 ï Anlage von Fassadenbegrünungen ....................................................87 

7.3.3 Ergänzungen/ Modifikationen zum grünordnerischen Konzept im Bereich 

Grünzug ..................................................................................................................87 

7.3.3.1 AAFB3 ï Maßnahme M 1 ï artenschutzfachliche Modifizierungen ...............87 

7.3.3.2 AAFB4 ï Maßnahme M 2 ï artenschutzfachliche Modifizierungen ...............88 

8 Zusammenfassung .................................................................................................91 

9 Verzeichnisse .........................................................................................................92 

9.1 Quellenverzeichnis .................................................................................................92 

9.2 Abkürzungsverzeichnis ...........................................................................................99 

9.3 Tabellenverzeichnis .............................................................................................. 100 

9.4 Abbildungsverzeichnis .......................................................................................... 100 

10 Anhang Tabellen................................................................................................... 103 

11 Anhang Karten ......................................................................................................... 1 

 



BioCart Ökologische Gutachten                                    Seite  5 
 

Artenschutzfachbeitrag Bebauungsplan Nr. 70 ĂIndustriegebiet und Gewerbegebiet Merkwitzñ Stadt Taucha
   

1 Grundlagen  

1.1 Planungsa nlass und Aufgabenstellung  

Die Stadt Taucha plant mit der Aufstellung des Bebauungsplanes (BPL)  Nr. 70 ĂIndustriege-

biet und Gewerbegebiet Merkwitzñ die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Entwicklung eines Industrie- und Gewerbegebiets in Merkwitz, nordwestlich des Orts-

teils Merkwitz der Stadt Taucha.   

Die Lage des Vorhabengebietes in der Stadt Taucha und den Bezug zur Umgrenzung des 

FFH-Gebietes ĂPartheaueñ ist in den topographischen Karten in Abbildung 1, Abbildung 2 und 

Abbildung 3 dargestellt. 

Die Planungshoheit obliegt der Stadt Taucha im Landkreis Nordsachsen. Das Verfahren zur 

Aufstellung des BPL wird im Regelverfahren gemäß §§ 2-6 BauGB mit Begründung, Umwelt-

bericht, umfassender Öffentlichkeitsbeteiligung und zusammenfassender Erklärung durchge-

führt.  Der Stadtrat der Stadt Taucha hat in seiner Sitzung am 19.10.2023 die Aufstellung des 

Bebauungsplans gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen (Beschlussnummer 2023/114).    

Die Fläche des Geltungsbereiches wird mit ca. 87 ha angegeben. Bei der Entwicklung des 

Plangebietes wird eine optimale Symbiose von industrieller Entwicklung und Naturschutz an-

gestrebt. 

Nach § 1 Abs. 3 BauGB haben Städte und Gemeinden Bauleitpläne, die die bauliche und 

sonstige Nutzung von Grundstücken festlegen und steuern, aufzustellen, sobald und soweit 

es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.  

Dies ist vorliegend der Fall, da die Stadt Taucha beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für eine Industriegroßfläche auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Ackerflä-

che zu schaffen und so die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort und in der Region zu unterstüt-

zen.   

Planungsanlass  ist die Absicht der Stadt Taucha sowie der Stadt Leipzig, welche von einem 

Teil der Flächen Eigentümer ist, räumliche und infrastrukturelle Voraussetzungen für eine 

nachfrageorientierte Entwicklung attraktiver Industriestandorte zu schaffen. Die vorliegende 

Planung entspricht dem Bedarf für die Neuansiedlung von Industriebetrieben mit großer Flä-

cheninanspruchnahme laut Regionalplan Leipzig-Westsachsen.   

Der Bebauungsplan muss grundsätzlich alle Konflikte lösen, die er auslöst. Insofern ist die 

Konfliktlage im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zu ermitteln, zu qualifizieren und durch ge-

eignete Maßnahmen zu überwinden oder möglichst zu minimieren. Im Ergebnis sind entspre-

chende planungsrechtliche Regelungen zu treffen, um ein Nebeneinander unterschiedlicher 

Nutzungen und Interessen zu ermöglichen und rechtlich zu sichern.   
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Die Bauleitplanung hat dabei stets eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu verfolgen, 

die die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse, bezogen auf den Standort und in 

Verantwortung gegenüber künftigen Generationen und konkreten Entwicklungsabsichten, mit-

einander in Einklang bringt.   

Das Planerfordernis  besteht darin, dass die betreffenden Flächen als landwirtschaftliche 

Nutzflächen im unbeplanten Außenbereich gemäß § 35 BauGB liegen und planungsrechtlich 

nicht gesichert sind. Um die landwirtschaftlich genutzten Flächen einer baulich-industriellen 

Nutzung zuzuführen und städtebaulich zu ordnen, ist folglich für die angestrebte Entwicklung 

die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 70 ĂIndustriegebiet und Gewerbegebiet Merkwitzñ 

gemäß § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich.  

Die Fläche soll dabei als Industriegebiet gemäß § 9 BauNVO festgesetzt werden. Damit wer-

den die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um eine Ansiedlung von großflä-

chigen, überregional bedeutsamen Industriebetrieben zu ermöglichen und die im Nordraum 

Leipzig bereits angesiedelten Branchen der Automobilindustrie und Zulieferer in ihrer Entwick-

lung weiter zu unterstützen. Die Fläche ist geeignet, den Standort und die Region wirtschafts-

strukturell weiterhin zu stärken.   

Der Nordraum Leipzig steht mit der Ansiedlung von BMW/Porsche und DHL für eine erfolgrei-

che Neustrukturierung. Die Branchen Automotive und Logistik sind aktuell von weiteren Neu-

ausrichtungen geprägt, z.B. durch die Entwicklungen der e-Mobilität. Mit neuen Flächenange-

boten sollen die Auswirkungen und Erfordernisse dieser Tendenzen bewältigt werden.   

Die mit der BMW-Ansiedlung im Jahr 2002 geplanten Flächenreserven sind inzwischen wei-

testgehend belegt. Direkt an die BMW-Allee (Gemarkung Leipzig) angrenzend, bietet das 

Plangebiet im Ortsteil Merkwitz (Gemarkung Merkwitz, Stadt Taucha) industrielle Erweite-

rungsmöglichkeiten. Die Stadt Taucha hat das Industrie- und Gewerbepotenzial bereits im Flä-

chennutzungsplan verankert und möchte mit dem Bebauungsplan Planungsrecht schaffen.  

Zwischen dem Ortsteil Merkwitz und dem für das Industriegebiet und Gewerbegebiet vorge-

sehenen Flächenanteil ist eine große Fläche für ökologischen Ausgleich geplant (ca. , um so 

unter anderem die Bewohner des Ortsteils vor möglichen Immissionen des Industriegebietes 

zu schützen und Kompensationsmaßnahmen ortsnah zu realisieren. Des Weiteren ist durch 

den Regionalplan Leipzig-Westsachsen ein Regionaler Grünzug in diesem Bereich festgelegt. 

Die geplante Entwicklung GI/GE Merkwitz soll damit ganzheitlich erfolgen. Es besteht die Ziel-

stellung, neben dem Bebauungsplan für die gewerblichen Flächen eine wirksame Grünvernet-

zung, Ausgleichsflächen und Gestaltung in einem Grünordnungsplan zu verankern. 

Technische Details und Baubeschreibungen sind dem Entwurf zum Bebauungsplan und den 

Textlichen Festsetzungen zu entnehmen (BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE 2025a, 2025b, 

2025c) und werden in Kurzform im Kapitel Ă2.6 Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabensñ 
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vorgestellt. Berücksichtigung findet außerdem der Entwurf eines grünordnerischen Konzeptes 

zum B-Plan (TERRA IN 2025). 

Das Vorhaben ist mit Eingriffen in Natur und Landschaft nach § 14 (1) BNatSchG und § 9 

SächsNatSchG verbunden. Die Ämter, Behörden, Nachbargemeinden und Umweltverbände 

(TÖB) wurden mit Schreiben vom 09.10.2024 über die frühzeitige Offenlage vom 10.10.2024 

bis 11.11.2024 des BPL GI/GE Merkwitz informiert. In ihrer Stellungnahme hat das SG Natur-

schutz des Landratsamt Nordsachsen die Erarbeitung eines Artenschutzrechtlichen Fachbei-

trag gefordert. 

Das Büro BioCart-Ökologische Gutachten, Taucha, wurde durch den Auftraggeber Stadtpla-

nungsamt der Stadt Leipzig (AG) am 24.05.2024 mit der Durchführung der faunistischen Er-

fassungen und der Erarbeitung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages beauftragt. 

Hiermit werden die Ergebnisse der faunistischen Erfassungen aus den Jahren 2024 und 2025 

vorgestellt, die Artenschutzprüfung durchgeführt und der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag 

vorgelegt. 

 

Abbildung 1: Auszug aus RAPIS mit Lage des Plangebietes (blau) und Grenzen des LSG ĂEndmoränenlandschaft 

zwischen Taucha und Eilenburgñ (hellgrün schraffiert) und FFH-Gebiet 212 ĂPartheaueñ (dunkelgr¿n schraffiert) 

(Maßstab 1:15.000, Quelle RAPIS Umwelt, 2025). 
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Abbildung 2: Topographische Karte mit Lage des Bebauungsplangebietes (rot umgrenzt, Bildmitte) im Norden von 

Leipzig (Maßstab 1:50.000, Quelle WebAtlasSN, 2025). 

 



BioCart Ökologische Gutachten                                    Seite  9 
 

Artenschutzfachbeitrag Bebauungsplan Nr. 70 ĂIndustriegebiet und Gewerbegebiet Merkwitzñ Stadt Taucha
   

 

Abbildung 3: Topographische Karte mit Lage des Bebauungsplangebietes (rot umgrenzt) und Grenzen des SCI 

212 ĂPartheaueñ am unteren Kartenrand. Die violette Linie zeigt die Gemarkungsgrenze zwischen Stadtgebiet 

Leipzig (linke Bildhälfte) und dem von Taucha (Maßstab 1:10.000, Quelle WebAtlasSN, 2025). 
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1.2 Rechtliche Grundlagen  

Der gemeinschaftliche (europarechtliche) Artenschutz findet insbesondere in den Artikeln 12, 13 

und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wild lebenden Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 1992 (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; kurz: FFH-

RL), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 sowie in den 

Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wild lebenden 

Vogelarten vom 02. April 1979 (EU-Vogelschutzrichtlinie; kurz: VS-RL), kodifiziert in der RL 

2009/147/EG vom 30. November 2009 und zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU des 

Rates vom 13. Mai 2013, seine Verankerung.  

Nach Art. 12 Abs. 1 a) -d) und Art. 13 Abs. 1 a) der FFH-Richtlinie bestehen folgende Zugriffsver-

bote mit Relevanz für Eingriffsvorhaben für die europarechtlich geschützten Tier- und Pflanzenar-

ten:  

Å alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von Exemplaren der Tierarten nach 

Anhang IV a),  

Å jede absichtliche Störung der Tierarten nach Anhang IV a), insbesondere während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten,  

Å jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern der Tierarten nach Anhang IV a) 

aus der Natur,  

Å jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der Tierarten 

nach Anhang IV a),  

Å absichtliches Pflücken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder Vernichten von Exemp-

laren der Pflanzenarten nach Anhang IV b) in deren Verbreitungsräumen in der Natur.  

Hinzu kommen folgende Verbotstatbestände gemäß Art. 5 der EU-Vogelschutzrichtlinie zum 

Schutz der europäischen, wild lebenden, heimischen Vogelarten (nach Art. 1 der VSRL):  

Å diese Vogelarten absichtlich zu fangen, zu töten,  

Å Nester und Eier dieser Vogelarten absichtlich zu zerstören oder zu beschädigen oder Nes-

ter zu entfernen,  

Å Individuen der genannten Arten absichtlich zu stören, insbesondere während der Brut- und 

Aufzuchtzeit, sofern sich diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich aus-

wirkt.  

Die europarechtlichen Vorgaben werden im § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG in nationales Recht 

überführt.  

Die relevanten Zugriffsverbote des besonderen Artenschutzrechts werden danach folgenderma-

ßen gefasst:  

"Es ist verboten,   
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wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören,  

1. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 

zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-

stand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

2. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 

aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

3. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 

der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören."  

Bei nach § 15 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbaren Beeinträchtigungen durch Eingriffen in Natur und 

Landschaft die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt 

werden, sowie nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 

18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG tritt gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG für wild lebende  

Tiere des Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG, für europäische Vogelarten oder für 

Arten einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 der Verbotstatbestand der Tötung/Verletzung 

nicht ein, wenn sich das Tötungs-/Verletzungsrisiko durch die Beeinträchtigung nicht signifikant 

erhöht und wenn diese Beeinträchtigung durch die gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaß-

nahmen nicht zu vermeiden ist. Des Weiteren ist ein Vorhaben § 44 Abs. 1 Nr. 3 zulässig, soweit 

die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätten der besagten Tierarten bzw. die Standorte von Pflanzenarten des Anhang IV der FFH-

Richtlinie im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Damit liegen für die im Anhang IV 

der FFH-RL geführten Spezies und die europäischen Vogelarten zunächst nach § 44 Abs. 5 grund-

sätzlich keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und (ggf. nach dem Ansatz von Vermei-

dungsmaÇnahmen auch Nr. 1) vor, Ăsoweit die ºkologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter er-

f¿llt wirdñ. Sind andere besonders (d.h. nur national) gesch¿tzte Arten betroffen, liegt bei o.g. Ein-

griffen bzw. Vorhaben kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor.  

Um dies zu gewährleisten, können im Regelfall vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF- Maß-

nahmen) ergriffen werden. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die die kontinuierliche, ökolo-

gische Funktionalität (continued ecological functionality) für die lokale Population der betroffenen 

Art bewahren sollen. Die CEF- Maßnahmen müssen vor einem Eingriff in direkter funktionaler Be-

ziehung durchgeführt werden. Eine ökologisch-funktionale Kontinuität soll ohne zeitliche Lücke ge-

währleistet werden. Es handelt sich also um zeitlich vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen. Über 

ein begleitendes Monitoring wird der Erfolg kontrolliert. CEF-Maßnahmen setzen direkt am be-

troffenen Bestand der geschützten Arten an. Sie sollen die Lebensstätte (Habitat) für die betroffene 
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Population in Qualität und Quantität erhalten. Die Maßnahme soll dabei einen unmittelbaren räum-

lichen Bezug zum betroffenen Habitat haben und angrenzend neue Lebensräume schaffen, die in 

direkter funktionaler Beziehung mit dem Ursprungshabitat stehen.  

FCS-Maßnahmen (favourable conservation status) dienen dagegen der Bewahrung eines günsti-

gen Erhaltungszustandes. Es handelt sich meist um Maßnahmen zur Erweiterung oder Optimie-

rung oder zur Neuanlage entsprechender Habitate. Im Unterschied zu den CEF-Maßnahmen sind 

bei FCS-Maßnahmen der Bezug zum Eingriffsort als auch der Zeitpunkt der Herstellung flexibler.  

Nach § 44 Abs. 5 liegen die Verbotstatbestände gegenüber wild lebenden Tieren die in Anhang IV 

Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt werden, europäische Vogelarten oder solche 

Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, nicht vor, 

soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Damit liegen für die im An-

hang IV der FFH-RL geführten Spezies und die europäischen Vogelarten zunächst nach § 44 Abs. 

5 grundsätzlich keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und (ggf. nach dem Ansatz von 

VermeidungsmaÇnahmen auch Nr. 1) vor, Ăsoweit die ºkologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-

ter erf¿llt wirdñ.   

Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (AFB) dient dazu, die artenschutzrechtlichen Bestimmun-

gen abzuarbeiten, die sich aus dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ergeben, mit dem EU-

rechtliche Vorschriften in nationales Recht umgesetzt werden.  

Der AFB prüft Art für Art, ob bei einem Vorhaben mit einer Verletzung der in § 44 BNatSchG dar-

gelegten Verbote zu rechnen ist und ob Schädigungs- oder Störungsverbote des § 44 BNatSchG 

erfüllt werden.  

Kann der Eintritt der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG auch durch CEF-Maßnahmen 

nicht vermieden werden, ist im Regelfall eine Ausnahmeprüfung gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG 

vorgeschrieben. Die Ausnahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG sind dabei Ăaus anderen 

zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer 

oder wirtschaftlicher Artñ mºglich, wobei die Belange des Artenschutzes, einschlieÇlich der zuge-

hörigen Maßnahmen mit den Anforderungen des öffentlichen Interesses, von der zuständigen Ge-

nehmigungsbehörde abgewogen werden müssen. Dabei sind auch die Ausnahmeregelungen der 

europäischen Richtlinien zu berücksichtigen (vgl. u. a. Art. 16 Abs. 1 FFH-RL).   

1.3 Begriffsbestimmungen  

Besonders geschützte Arten sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 13:  

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des  

Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflan-

zenarten durch ¦berwachung des Handelsé (EG-Artenschutzverordnung) aufgeführt sind,   

b) nicht unter Buchstabe a) fallende  
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- Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind,  

- europäische Vogelarten, und   

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 aufgeführt sind. Da 

eine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 BNatSchG derzeit nicht existiert, können als beson-

ders geschützte Arten nur die unter die Punkte a) und b) fallenden angesehen werden.  

Streng geschützte Arten sind nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 besonders geschützte Arten, die in:  

a) Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (EG-Artenschutzverordnung),  

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG,   

c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 aufgeführt sind.  

Da eine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG derzeit noch nicht existiert, können zu den 

streng geschützten Arten nur die unter die Punkte a) und b) fallenden angesehen werden.  

Fortpflanzungs - und Ruhestätten  

Der in § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG verwendete Begriff der Fortpflanzungs- und Ruhestätten ist weder 

im BNatSchG noch in der FFH-Richtlinie eindeutig definiert und daher fachlich zu interpretieren.  

Gemäß den Interpretationsvorschlägen der EU-Kommission sind Fortpflanzungsstätten als die 

Gebiete zu definieren, die für die Paarung und Niederkunft erforderlich sind und decken auch die 

Umgebung der Nester oder die Orte der Niederkunft ab, wenn diese für die Nachwuchspflege be-

nötigt werden. Für einige Arten kann eine Fortpflanzungsstätte auch Verbundstrukturen umfassen, 

die für die Abgrenzung ihres Reviers und ihre Verteidigung erforderlich sind (EU-KOMMISSION 2007: 

46 f.).  

Die Fortpflanzungsstätte kann nach Auffassung der EU-Kommission alle Bereiche umfassen, wel-

che erforderlich sind:  

- für die Balz;  

- für die Paarung;  

- für den Nestbau oder die Wahl des Ortes der Eiablage oder der Niederkunft;  

- als Ort der Niederkunft, Eiablage oder Produktion von Nachkommen im Falle der ungeschlecht-

lichen Fortpflanzung;  

- als Ort der Eientwicklung und des Schlüpfens;  

- als Nest oder Ort der Niederkunft, wenn sie für die Nachwuchspflege benötigt werden.  

Ruhestätten definiert die EU-Kommission als Gebiete, Ădie f¿r das ¦berleben eines Tieres oder 

einer Gruppe von Tieren während der nicht aktiven Phase erforderlich sind. Für sessile Arten wird 

die Ruhestätte als der Ort definiert, an dem sie sich festsetzen. Ruhestätten umfassen die von den 

Tieren als Rastplatz geschaffenen Strukturenñ (EU-KOMMISSION 2007: 47).  
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Schädigungsverbot  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verbietet es, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden 

Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören. Beschädigung, Zerstörung und Entnahme aus der Natur (im Folgenden: Schädigung) 

beziehen sich auf die Auswirkungen auf die Lebensstätte.   

Abweichend davon liegt ein Verbot gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht vor, wenn die ökologische 

Funktion der von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang gewahrt wird.  

Erhalt der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs - und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang, unvermeidbare Beeinträchtigungen  

Die Privilegierung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG für das Schädigungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG setzt voraus, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin gegeben ist. Maßgeblich für die Erfüllung des 

Verbotstatbestandes ist, dass es zu einer Minderung des Fortpflanzungserfolgs bzw. der Ruhe-

möglichkeiten für das Individuum oder die Individuengruppe der betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätte kommt (LOUIS 2009).  

Es ist also im Einzelnen zu prüfen, ob die verbleibenden Strukturen an Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten auch für die vom Vorhaben betroffenen Individuen noch ein ausreichendes Angebot solcher 

Stätten zur Verfügung stellen können.   

Darüber hinaus befreit § 44 Abs. 5 BNatSchG dem Wortlaut nach auch von dem Verbot des § 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, besonders geschützte Tierarten zu verletzen oder zu töten, soweit die 

Tötung/Verletzung unvermeidbar mit der Schädigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte verbun-

den ist. Als unvermeidbar ist eine Tötung/Verletzung von besonders geschützten Tierarten im Zu-

sammenhang mit der Inanspruchnahme ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten dann anzusehen, 

wenn sich auch bei Umsetzung aller zumutbaren bestverfügbaren und der guten fachlichen Praxis 

entsprechenden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen die Tötung/ Verletzung nicht ver-

meiden lässt.   

Dazu hat das Bundesverwaltungsgericht jedoch angegeben, dass diese Vorschrift hinsichtlich ihrer 

Freistellung vom Tötungs-/Verletzungsverbot gegen europäisches Recht verstößt (Urteil vom 

14.07.2011, Az. 9 A 12.10). Dies hat zur Folge, dass sie nicht angewendet werden kann (LAU 2012: 

104). Soweit es aber um die ebenfalls nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verbotene Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen besonders geschützter Arten geht, hat 

sich das Bundesverwaltungsgericht zur Anwendbarkeit des § 44 Abs. 5 BNatSchG noch nicht ge-

äußert. Nach Ansicht des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, der hier im Weiteren gefolgt wird, 

kann § 44 Abs. 5 BNatSchG insoweit angewendet werden, weil kein Konflikt mit dem Europarecht 

besteht (Urteil vom 21.08.2009, Az. 11 C 318/08.T).   

Tötung/Verletzung  
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Die in § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verwendeten Begriffe der Tötung und Verletzung meinen den 

direkten Zugriff auf das Leben oder die Gesundheit eines Tieres. Dabei ist an sich bereits die 

Tötung/Verletzung eines einzelnen Exemplars der besonders geschützten Arten verboten. Das 

Bundesverwaltungsgericht geht jedoch u.a. für die Straßenplanung davon aus, dass dieses Verbot 

erst dann erfüllt ist, wenn das Vorhaben das Tötungs-/Verletzungsrisiko für die Tiere der betroffe-

nen Arten in signifikanter Weise erhöht (Urteil 09.07.2008, Az. 9 A 14.07). Eine Risikoerhöhung in 

signifikanter Weise soll dabei dann nicht gegeben sein, wenn die Auswirkungen des Vorhabens 

unter der Gefahrenschwelle in einem Risikobereich verbleiben, der mit einem solchen Vorhaben 

in der freien Natur immer einhergeht und insofern mit den allgemeinen Lebensrisiken aufgrund des 

Naturgeschehens vergleichbar ist. Nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württem-

berg ist diese Sichtweise auf jede Baumaßnahme übertragbar (Urteil vom 12.10.2010, Az. 3 S 

1873/09).   

Fang  

Der Begriff des Fangs hat in der Rechtsprechung bislang noch keine Klärung erfahren. In der 

rechtswissenschaftlichen Literatur wird darunter die Erlangung der Sachherrschaft an einem Tier 

verstanden, also der mehr als nur sehr kurzzeitige Zugriff auf ein lebendes Tier und dessen Ver-

bringung an einen anderen Ort (LAU 2011: 847 f. und 913). Das Bundesverwaltungsgericht hat 

erwogen, dass womöglich auch bereits der ganz kurzzeitige Zugriff auf ein lebendes Tier z.B. beim 

Beringen eines Vogels einen Fang nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist. Es hat dies im Ergebnis 

jedoch offen gelassen (Urteil vom 14.07.2011, Az. 9 A 12.10).  

Zu beachten ist, dass das Fangverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nur für adulte Tiere gilt. 

Für die Entwicklungsformen besonders geschützter Arten verbietet § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

lediglich, dass sie aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden. Ein Zugriff auf die 

Entwicklungsformen und deren Verbringung an einen anderen Ort ist also nicht verboten, sofern 

die Entwicklungsformen nur wieder in die Natur entlassen werden.  

Lokale Population  

Der in § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verwendete Begriff der lokalen Population  ist rechtlich eben-

falls nicht eindeutig definiert und im artenschutzrechtlichen Kontext von rein biologischen Popula-

tionsbegriffen zu unterscheiden. Auch fachlich wird eine räumliche Abgrenzung vielfach mit einer 

gewissen Unschärfe verbunden sein. Im Sinne des BNatSchG (§ 7 Abs. 2 Nr. 6) ist eine Population 

eine biologisch oder geographisch abgegrenzte Zahl von Individuen einer Art. Die lokale Popula-

tion im Rechtssinne umfasst ï anders als nach dem fachlichen Sprachgebrauch ï eine Gesamtheit 

von Individuen einer Art, die unabhängig vom Bestehen einer Fortpflanzungsgemeinschaft wäh-

rend bestimmter Phasen des jährlichen Zyklus in einem anhand ihrer Habitatansprüche abgrenz-

baren Raum vorkommen (BT-Drs. 16/5100, S. 11).  

Erhebliche Störung  
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Eine Störung beeinträchtigt immer das Tier selbst, was sich z.B. in einer Verhaltensänderung, wie 

Flucht- und Meideverhalten, bemerkbar macht. Die Störung lässt die Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten physisch unverändert. Nur Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Po-

pulation auswirken, sind als erhebliche Störung  einzustufen und können gegen den Verbotstat-

bestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG verstoßen. Bewertungsmaßstab für die erhebliche Stö-

rung ist also immer die Auswirkung auf die lokale Population. Eine erhebliche Störung würde erst 

vorliegen, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert.   

CEF-Maßnahmen  

CEF-Maßnahmen (continued ecological functionality) sichern die kontinuierliche ökologische 

Funktionalität für Arten und Individuen in ihren Lebensräumen. Mit CEF-Maßnahmen soll sicher-

gestellt werden, dass es zu keiner Schädigung von Lebensstätten geschützter Arten im Sinne des 

Art. 12 der FFH-Richtlinie kommt (EU-KOMMISSION 2006; LÜTKES 2006), welcher fordert, dass 

keine Verschlechterung der ökologischen Gesamtsituation des betroffenen Gebietes im Hinblick 

auf seine Funktion für die Arten eintreten darf (BT-Drs. 16/5100). Die CEF-Maßnahmen sind zu-

dem auch in Ä 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG geregelt. Sie tragen dort die Bezeichnung Ăvorgezogene 

AusgleichsmaÇnahmenñ; ein inhaltlicher Unterschied folgt daraus jedoch nicht. Diese MaÇnahmen 

müssen die folgenden Bedingungen erfüllen:  

- Sie müssen die betroffene lokale Population der besonders geschützten Art stützen und im 

Ergebnis eine negative Bestandsentwicklung dieser Population verhindern.  

- Sie müssen einen engen räumlichen Bezug zum beeinträchtigten Bereich aufweisen, also 

bspw. den Lebensraum der betroffenen Population erweitern (in § 44 Abs 5 Nr. 2 

BNatSchG wird der räumliche Zusammenhang für die Funktionserfüllung gefordert).  

- Sie müssen zeitlich so durchgeführt werden, dass die Funktion des betroffenen Bereiches 

für die geschützte Art ohne Unterbrechung gewahrt werden kann. Werden Ausweichle-

bensräume geschaffen, müssen sie zum Zeitpunkt des Eingriffs bereits voll funktionsfähig 

sein.  

- Sie müssen so präzise beschrieben werden, dass der Erfolg der Maßnahme fachlich be-

wertet werden kann.  

- Sofern der Erfolg der Maßnahme nicht sicher unterstellt werden kann, ist ein begleitendes 

Monitoring vorzusehen. Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag muss dann für den Fall ne-

gativer Ergebnisse des Monitorings klare Angaben zum weiteren Risikomanagement ent-

halten.  

Artenschutzrechtlich motivierte Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen können gleichzeitig Vermei-

dungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung darstellen; sofern eine Maß-

nahme sowohl den Zwecken des § 15 BNatSchG dient als auch dazu, artenschutzrechtliche Ver-

botsverletzungen zu verhindern. 



BioCart Ökologische Gutachten                                    Seite  17 
 

Artenschutzfachbeitrag Bebauungsplan Nr. 70 ĂIndustriegebiet und Gewerbegebiet Merkwitzñ Stadt Taucha
   

1.4 Vorgehensweise der Artenschutzrechtlichen Prüfung  im AFB  

Im Rahmen der Durchführung der speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung innerhalb des 

AFB kamen Vorgaben der Naturschutzbehörde in Anlehnung an das ĂAblaufschema zur Pr¿-

fung des Artenschutzesñ des SMUL Sachsens zur Anwendung. Hierzu ist es notwendig, die 

artenschutzrechtlichen Belange nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 in Verbindung mit § 44 Abs. 

5 BNatSchG zu bearbeiten. 

Ablaufschema: 

¶ Relevanzprüfung zur projektspezifischen Ermittlung des prüfrelevanten Artenspekt-

rums auf Grundlage vorhandener Daten bzw. einer Potenzialabschätzung; 

¶ Eine Bestandsaufnahme durch eigene Erfassungen ausgewählter Brutvogelarten, der 

Fledermäuse und anderer planungsrelevanter Tierarten fanden im Frühjahr/Sommer 

der Jahre 2024 und 2025 statt; 

¶ Prüfung der Betroffenheit ï Eingrenzung der vom Vorhaben betroffenen Arten auf Ba-

sis der Datenauswertung der Erfassungsergebnisse. Festlegung der betroffenen euro-

parechtlich geschützten Arten; 

¶ Prüfung der Beeinträchtigung ï Prüfung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. 

m. Abs. 5 BNatSchG, ob unter Berücksichtigung der geplanten Vermeidungs- und ggf. 

funktionserhaltenden Ausgleichsmaßnahmen Verbotstatbestände erfüllt sind; 

¶ Prüfung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme entsprechend 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG, soweit dies erforderlich ist. 
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Abbildung 4: Ablaufschema des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (AFB). 
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2 Datengrundlagen  

Die vorliegende artenschutzrechtliche Prüfung beruht im Wesentlichen auf den folgenden 

Datengrundlagen: 

- der Begr¿ndung zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 70 ĂIndustriegebiet und 

Gewerbegebiet Merkwitzñ Stadt Taucha, Stand 03.09.2025, 45 S. (BJÖRNSEN 

BERATENDE INGENIEURE 2025a), 

- Planzeichnung zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 70 ĂIndustriegebiet und 

Gewerbegebiet Merkwitzñ Stadt Taucha, Stand 03.09.2025 (BJÖRNSEN BERATENDE 

INGENIEURE 2025b), 

- Entwurf der Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 70 ĂIndustriegebiet und 

Gewerbegebiet Merkwitzñ Stadt Taucha, Stand 03.09.2025, 11 S. (BJÖRNSEN 

BERATENDE INGENIEURE 2025c), 

- Entwurf des Grünordnerischen Konzeptes zum Bebauungsplan Nr. 70 ĂIndustriegebiet 

und Gewerbegebiet Merkwitzñ Stadt Taucha, Stand 19.09.2025 (Terra IN 2025), 

- Managementplan für das FFH-Gebiet SCI 212 ĂPartheaueñ (TRIOPS 2008), 

- eigene vorhabenspezifische Erhebungen zu geschützten Pflanzen- und Tierarten 

(insbes. Brutvögel, Fledermäuse u.a.) in den Jahren 2024 und 2025, 

- eigene Erfassungen von Fledermäusen und Brutvögeln in den Jahren 2019 und als 

Ergªnzung 2020 und 2023 zum Bebauungsplan Nr. 25 ĂMerkwitz-Nord an der 

Seegeritzer StraÇeñ der Stadt Taucha (BIOCART 2019)  am Merkwitzer Bach und Wald 

im Auftrag von Wanderer Architekten, Leipzig, 

- eigene Erfassungen von Brutvögeln, Tagfaltern, Wildbienen und Heuschrecken in den 

Jahren 2016 bis 2022 im Rahmen der Ökologischen Beweissicherung auf dem BMW-

Werksgelände 70.1 Leipzig und im Umfeld (BIOCART 2022) im Auftrag der BMW-AG, 

München und Leipzig, 

- Datenabfrage zu faunistischen Alt-Nachweisen aus der Zentralen Artdatenbank 

(Multibase) des LfULG (über uNB Landratsamt Nordsachsen) aus dem 

Geltungsbereich und einem Puffer von 100 m um die Außengrenzen. Auskunft erfolgte 

per email im August 2025 (UNB LRA NORDSACHSEN 2025), 

- Recherche in Internet-Plattformen (www.ornitho.de, www.insekten.sachsen.de und 

andere), abgefragt wurden Daten aus einem Puffer von 100 m um das Vorhabengebiet, 

- sonstige Internetrecherche und Literaturrecherche. 
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3 Beschreibung des Untersuchungsgebietes und des Vorhabens  

3.1 Beschreibung des Plangebietes (PG)  

Das Plangebiet des Bebauungsplans befindet sich im Nordwesten des Stadtgebietes Taucha, 

grenzt mit der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze an den Ortsteil Merkwitz. Die geplanten 

Industrie- und Gewerbeflächen innerhalb des Plangebiets befinden sich in einem Abstand 

von ca. 300 m zur Bebauung.   

Das Plangebiet befindet sich in der Gemarkung Merkwitz, ca. 3,6 km Luftlinie von der Kern-

stadt Taucha selbst entfernt (siehe Abbildung 2). Es hat eine Größe von ca. 87 ha und grenzt 

unmittelbar östlich an den Industriepark Nord (BMW Werk), welcher sich in der Gemarkung 

Leipzig befindet.   

Das Plangebiet wird umgrenzt:  

- im Norden: Seegeritzer Straße sowie landwirtschaftliche Nutzfläche, Leipziger Ortsteil 

Hohenheida; 

- im Osten: Ortsteil Merkwitz der Stadt Taucha mit einem Abstand von mindestens 200 

m zum Ortsrand; 

- im S¿dosten: Siedlung ĂAn der M¿hleñ Merkwitz mit einem Abstand von mindestens 

350 m sowie Teile des Ortsteils Merkwitz und landwirtschaftliche Nutzfläche; 

- im Südwesten und Westen: BMW Werk Leipzig sowie BMW-Allee und landwirtschaft-

liche Nutzfläche. 

Die Fläche liegt auf einer Höhe von Norden nach Süd zwischen ca. 135 m ü. NHN und 130 m 

ü NHN. Es handelt sich um ein relativ ebenes Gelände, welches derzeitig überwiegend als 

landwirtschaftliche Ackerfläche und zum kleinen Teil als Weidefläche genutzt wird.  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes beinhaltet folgende Flurstücke:  

» Gemarkung Merkwitz: 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 130, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 

140, 141, 142, 168/2, 169, 169/a, 189, 195, 195a, 195b, 195/c, 195/d, 196, 197, 198, 

199/a, 199/1, 200, 201, 202  

Das Plangebiet befindet sich im Außenbereich gemäß § 35 BauGB.   

Der Geltungsbereich des B-Plans ist aus der Übersichtskarte (siehe Abbildung 5) zu ersehen. 

Der genaue Verlauf der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches kann aus der Planzeich-

nung (Teil A) des Büro BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE (2025b) entnommen werden. Der 

Geltungsbereich umfasst alle erforderlichen Flächen, die einer planungsrechtlichen Regelung 

im Zusammenhang mit der Entwicklung einer Industrie- und Gewerbefläche bedürfen.  
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3.2 Ausgangssituation  

Das Plangebiet wird aktuell nahezu ausschließlich intensiv landwirtschaftlich als zwei große 

Ackerschläge genutzt. Bewirtschafter ist die Saat-Gut Plaußig Voges KG. Der nördliche, grö-

ßere Teil war im Jahr 2025 mit Raps bestellt, der kleinere südliche mit Getreide. Im nordöstli-

chen Bereich an der Seegeritzer Straße befindet sich kleines Feldgehölz (50 x 70 m), welches 

wegen des Vorhandenseins von Koniferen und den Überresten einer Umzäunung vermutlich 

früher als Garten genutzt wurde. Des Weiteren ist im Süden des Plangebiets Grünland zu 

finden, welches teilweise als Weide für Pferde genutzt wird (ca. 5 ha).  

An der Ostgrenze des Plangebietes erstreckt sich ein als Merkwitzer Bachaue bezeichneter 

Gehölz- und Waldstreifen. Der Merkwitzer Bach fließt oberirdisch nur noch in einem Abschnitt 

ab etwa in Höhe des Grundstücks Am Ring 9 nach Süden in Richtung Hasengraben. Der Ha-

sengraben entwässert das Gebiet nach Süden zur Parthe hin. Nördlich des genannten Grund-

stücks ist der Merkwitzer Bach verrohrt und im Gelände kaum noch als solcher erkennbar. Bei 

dem begleitenden Waldstreifen handelt es sich teilweise um Reste eines Hartholz-Auwaldes, 

durchmischt mit Anpflanzungen und v.a. im Norden mit gärtnerischer Nutzung. Gerade im Nor-

den entlang der Eigenheimbebauung am Thomas-Müntzer-Weg werden Teile des Waldstrei-

fens von an Anwohnern gärtnerisch oder zur Freizeit genutzt. 

Entlang der Westgrenze erstreckt sich ein angelegter Grünzug aus Laubholz-Anpflanzungen, 

durchsetzt mit Wiesenbereichen. Hier sind bereits ältere Laubbäume enthalten. Dahinter 

befinden sich östlich der BMW-Allee Industrie- und Gewerbegrundstücke der Zulieferindustrie 

(Future Electronics EDC Service, Thyssen-Krupp Automotive Systems, BMW-Ferag). Im 

Nordteil im Bereich der Elflein Logistik liegt an der Plangebietsgrenze ein Streifen mit jüngerer 

Laubholz-Anpflanzungen noch ohne Altbäume. Die Plangebietsgrenze verläuft immer entlang 

der genannten Gehölzbereiche. Im Bereich der Gehölze an der geplanten Zufahrt von der 

BMW-Allee her wurden keine höhlenreichen Einzelbäume (gesetzlich geschützte Biotope 

gemäß § 21 SächsNatSchG i. V. m.  § 30 BNatSchG) festgestellt. Seltene oder schützenswerte 

Pflanzengesellschaften sind im Gebiet nicht bekannt. 

Der östlich und südöstlich angrenzende Ortsteil Merkwitz hat sich strukturell und städtebaulich 

als Haufendorf entlang der Seegeritzer Straße entwickelt. Der Ortsteil wurde 1992 mit Seege-

ritz nach Taucha eingegliedert. Die Nachbarorte von Merkwitz sind Gottscheina im Norden, 

Pönitz im Osten, Seegeritz im Süden, Plaußig im Südwesten sowie Hohenheida im Nordwes-

ten. Im Westen von Merkwitz befinden sich an der ehemaligen Mühle Merkwitz mehrere Wo-

chenendhäuser, welche die Stadt Taucha mittels Bebauungsplan zu einem allgemeinen 

Wohngebiet ĂAn der M¿hleñ festgesetzt (BPL Nr. 29) hat. Die Entfernung zwischen dem ge-

planten Industrie- und Gewerbegebiet und der Ortslage Merkwitz beträgt mindestens 250 m.  
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Nordwestlich des geplanten Industrie- und Gewerbegebietes liegt der Ortsteil Hohenheida der 

Stadt Leipzig. Die Entfernung vom Rand der Gewerbefläche zur Ortslage beträgt mehr als 400 

m. Der im Süden gelegene Ortsteil Plaußig (Stadt Leipzig) liegt mehr als 1.000 m von dem 

geplanten Industrie- und Gewerbegebiet entfernt und ist somit nicht betroffen.  

Das Plangebiet ist schwach in Richtung Süden geneigt. Am nördlichsten Rand wird eine Höhe 

von 135 m ü. NHN erreicht. Von hier aus fällt das Relief nach Süden ab und erreicht seinen 

tiefsten Punkt am südlichen Rand bei rund 125 m ü. NHN. Im südlichen Bereich ist eine schwa-

che Kuppe ausgebildet, das Gelände steigt hier nochmal auf rund 132 m ü. NHN an.  

Landschaftlich prägt die sich südlich befindende Parthe das Gebiet um das Plangebiet. Die 

Partheaue befindet sich in der naturräumlichen Einheit des Leipziger Landes innerhalb der 

Leipziger Tieflandsbucht (MANNSFELD & RICHTER 1995). Es ist mit dem Taucha-Eilenburger 

Endmoränengebiet und dem Naunhofer Land Bestandteil der Sandlöß-Ackerebenen-

Landschaften und mit dem Mulde-Porphyrhügelland Bestandteil der Porphyr-

hügellandschaften Westsachsens. Der geologische Untergrund ist als Endmoränen-

kuppenlandschaft stark eiszeitlich geprägt. 

Das schwach reliefierte Gebiet wird vorwiegend durch landwirtschaftlich intensiv genutzte Löß-

flächen und eine daraus resultierende Waldarmut gekennzeichnet. Der Landschaftsraum ist 

durch unmittelbar angrenzende urbane Bereiche stark überprägt. Kleinflächig ausgebildete 

Baumgruppen, Magerrasen und Gewässer strukturieren die Landschaft.  

Das Plangebiet liegt nördlich des FFH-Gebietes Nr. 212 ĂPartheaueñ. Die kürzeste Entfernung 

zwischen Geltungsbereich und Schutzgebietsgrenze beträgt 925 m. Das Plangebiet liegt 

außerhalb der Grenzen des Landschaftsschutzgebietes LSG ĂEndmoränenlandschaft 

zwischen Taucha und Eilenburgñ. 

Für die vorliegende Prüfung wurde ein möglicher Wirkbereich des Vorhabens definiert. Dieser 

Wirkbereich ist in Abbildung 5 als Untersuchungsgebiet Fauna blau umrandet dargestellt und 

bildet einen Puffer von 100 m um die Außengrenzen des Geltungsbereiches herum.  

Für diesen Gebietsumgriff erfolgte beim SG Naturschutz im LRA Nordsachsen auch die 

Datenabfrage von Artdaten aus der Zentralen Artdatenbank des LfULG. 
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Abbildung 5: Luftbild-Karte mit der aktuellen Landnutzung, den Grenzen des Geltungsbereiches des B-Planes (rot 

gestrichelt), dem geplanten Baufeld (blau umrandet, schematisch) und den verwendeten Bezeichnungen (Maßstab 

1:6.000, Quelle Flurstücksgrenzen und DOP20 GeoSN, 2025). 
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Abbildung 6: Blick auf das nördliche Plangebiet in Richtung Südwesten. Links die Ortschaft Merkwitz, im Hinter-

grund das BMW-Werk Leipzig. In Bildmitte das zu erhaltende Gehölz. Das GI/GE entsteht im Wesentlichen auf 

der hier grün erscheinenden Ackerfläche dahinter (03.09.2025). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Blick auf den Südteil des Plangebietes in Richtung Süden. Im Hintergrund die Partheaue und die 

Siedlung Merkwitz An der Mühle mit der davor im Plangebiet liegenden und zu erhaltenden Weidefläche 

(03.09.2025). 
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Abbildung 8: Das Dorf Merkwitz 

mit dem Waldstreifen der Merkwit-

zer Bachaue (03.09.2025). 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Südgrenze Plange-

biet mit dem Radweg zur BMW-

Allee (Blick Ri. Westen). Der 

Acker war in 2024 mit Mais be-

stellt (12.06.2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Westrand Plange-

biet mit Anpflanzung (Blick Ri. 

Norden, 12.06.2024). 
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Abbildung 11: Blick vom Waldrand 

Merkwitzer Bachaue nach Süden 

zur Mühle (13.06.2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: Blick von der glei-

chen Stelle nach Nordwesten zum 

BMW-Werk (13.06.2024). 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13: Blick entlang dem 

Waldrand Merkwitz nach Norden 

zu dem zu erhaltenden Gehölz an 

der Seegeritzer Straße 

(16.12.2024). 
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Abbildung 14: Die Merkwitzer 

Bachaue weist zahlreiche Alt-

bäume auf. Der Wald wird vom 

Vorhaben nicht berührt 

(16.12.2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 15: Der hier noch un-

verrohrte Abschnitt des Merkwit-

zer Baches (16.12.2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 16: Teile des Waldes 

werden von Anwohnern genutzt 

und sind eingezäunt (16.12.2024). 
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Abbildung 17: Das im Norden an 

der Seegeritzer Straße liegende 

Gehölz bleibt erhalten (Blick nach 

Norden, 16.12.2024). 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 18: Blick über die 

Ackerfläche von der BMW-Allee 

nach Osten, im Hintergrund der 

Wald der Merkwitzer Bachaue 

(16.12.2024). 

 

 

 

 

 

  

 

Abbildung 19: Ackernutzung im 

Bereich des geplanten Gewerbe-

gebietes (03.09.2025). 
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4 Beschreibung der Wirkfaktoren des Vorhabens  

4.1 Darstellung des Planvorhabens  

Die nachstehenden Angaben sind dem Entwurf und den Plänen zum B-Plan (BJÖRNSEN BE-

RATENDE INGENIEURE 2025a, 2025b) und dem Entwurf zum grünordnerischen Konzept zum 

Bebauungsplan Nr. 70 ĂIndustriegebiet und Gewerbegebiet Merkwitzñ (TERRA IN 2025) ent-

nommen.  

Das Plangebiet gliedert sich in folgende Nutzungsarten (BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE 

2025c):  

- Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO,  

- Industriegebiet gem. § 9 BauNVO,  

- Straßenverkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB,  

- Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB,  

- Flächen zur Regelung des Wasserabflusses gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB,  

- Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB,  

- Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB,  

- Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a 

BauGB,  

- Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB.  

Grob wird das Plangebiet aufgeteilt in das zu entwickelnde Industrie- und Gewerbegebiet mit 

einer Flächengröße von ca. 46 ha. Die dafür vorgesehene Fläche liegt im Nordwesten des 

Plangebietes auf der Ackerfläche zur BMW-Allee hin. Von dort aus wird auch die Zufahrt 

angelegt.  

Auf dem östlichen und südlichen Teil des Plangebietes soll ein Grünzug mit einer Größe von 

ca. 40 ha Größe entwickelt werden, weitere 0,3 ha sind für den Erhalt von Gehölzen 

vorgesehen. 

Damit werden etwa 60 % der Gesamtfläche des Plangebietes für das Industrie- und 

Gewerbegebiet und Verkehrsflächen beansprucht. 

Auf den Flächen des Grünzuges werden ökologische Ausgleichsmaßnahmen realisiert. Dafür 

liegt ein grünordnerisches Konzept vor, bzw. wird weiter bearbeitet (TERRA IN 2025). 

Der Grünzug soll helfen, das Industrie- und Gewerbegebiet zur Ortschaft Merkwitz hin 

abzuschirmen. 
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Eine abschließende genaue Flächenbilanzierung liegt noch nicht vor, nur ein Sachstand vom 

03.09.2025 (BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE 2025a). Danach gliedert sich das Plangebiet 

grob in die folgenden Flächenanteile: 

Tabelle 1: Aktuelle Flächenbilanz (BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE 2025a, Arbeitsstand). 

Nutzung  Fläche in m 2 Anteil  

Gewerbe- und Industriegebietsfläche 499.752 m2 57,92 % 

Straßenverkehrsflächen 10.247 m2 1,19 % 

sonst. Verkehrsflächen 23.111 m2 2,68 % 

Flächen zum Schutz zur Pflege und Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

 

326.223 m2 37,81 % 

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern ond sonst. Bepflanzungen Flächen zur 
Regenwasserableitung 

n.b. n.b. 

Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 
sonst. Bepflanzungen 

3.569 m2 0,40 % 

Summe 862.883 m2 100,00 % 
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Abbildung 20: Auszug aus dem Entwurf zum B-Plan (Quelle: BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE 2025b). 
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Abbildung 21: Auszug aus dem Entwurf zum Grünordnerischen Konzept (Quelle: TERRA IN 2025). 
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4.1.1 Eingriffe in den Vegetationsbestand  

Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben sind Fällungen von Gehölzen nur in sehr geringem 

Umfang erforderlich. 

Überplant für das Industrie- und Gewerbegebiet wird eine aktuell als Acker genutzte Fläche. 

Diese Ackerfläche weist keinerlei Gehölzvegetation auf.  

Am straßennahen Bereich des alten Gartens an der Seegeritzer Straße im Norden des Gel-

tungsbereiches kommt es für die Anlage eines Geh- und Radweges parallel zur Straße zu 

geringfügigen Eingriffen in den Gehölzbestand. Im Bereich der geplanten Zufahrt zum Indust-

rie- und Gewerbegebiet an der BMW-Allee ist die Beseitigung von einzelnen Gehölzen außer-

halb des Geltungsbereiches notwendig. 

Der Altbaumbestand am westlichen Ortsrand von Merkwitz entlang des Merkwitzer Baches 

wird nicht berührt, da das Baufeld des Industrie- und Gewerbegebietes hier nicht heranreicht. 

Auch die Begrünungen und Anpflanzungen entlang der Westgrenze des Baufeldes im Umfeld 

von BMW-Werk u.a. Industrieniederlassungen bleiben erhalten. 

Der Bereich der künftigen Zufahrt zum Baugebiet und der alte Garten an der Seegeritzer 

Straße wurde einer Kontrolle auf das mögliche Vorhandensein von Höhlenbäumen oder Hors-

ten/ Nestern von Großvögeln unterzogen. Bei den dort befindlichen Bäumen handelt es sich 

nicht um geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG in Verb. mit § 21 SächsNatSchG Kategorie 

ĂHºhlenreicher Einzelbaumñ. Per gewºhnlicher Definition muss ein solcher Baum mehrere 

Baumhöhlen enthalten, üblicherweise eine größere Spechthöhle und dazu noch mindestens 

eine weitere kleine Höhle. Bei der visuellen Begutachtung der Bäume vom Boden aus wurden 

bei der Begutachtung keine Baumhöhlen gesehen. Auch Horst von Greifvögeln und größere 

Nester bspw. von Krähenvögeln sind nicht vorhanden. 

4.2 Ermittlung der wesentlichen Wirkfaktoren des Vorhabens  

Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages werden die bau-, anlage- und betriebs-

bedingten Wirkungen des Vorhabens auf die europäischen Vogelarten, d.h. alle in Europa 

natürlich vorkommenden Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Vogelschutzrichtlinie und auf 

alle Arten des Anhangs IV der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie sowie auf alle besonders und 

streng geschützten Arten gem. § 7 Abs. 1 Nr. 13 BNatSchG untersucht. Die Wirkfaktoren wer-

den gemªÇ dem ĂFachinformationssystem des BfN zur FFH-VPñ (Stand: 02.12.2016) zusam-

mengestellt und auf ihre vorhabensspezifische Relevanz untersucht.   

Tabelle 2 listet die Wirkfaktoren des Vorhabens auf, einschließlich einer Einschätzung der 

potenziellen Betroffenheit der zu erwartenden bzw. zu prüfenden Artengruppen Säugetiere, 

Brutvögel und Insekten sowie deren potenzielle Lebensstätten. 
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Im Anschluss erfolgt eine kurze Beschreibung derselben und Einschätzung der potenziellen 

Betroffenheit der im UG zu erwartenden bzw. zu prüfenden Artengruppen. 

 Tabelle 2: Vorhabensbezogene Wirkfaktoren basierend auf dem ĂFachinformationssystem des BfN zur 

FFH-Vertrªglichkeitspr¿fungñ (BFN FFH-VP-INFO 2023) zusammengestellt.  

Kürzel  Wirkfaktor   Ursprung  
Wirkdauer  

und -intensität   

Vorhabensspezifische    

Relevanz   

WAFB1  Direkter Flächenent-
zug  

ca. 50 ha für Indrust-
rie-, Gewerbe- und 
Verkehrsflächen 

 

baubedingt 

anlagebedingt 

dauerhaft;  

hohe Wirkintensität  

Beeinträchtigung von 
Lebensstätten und ge-
schützten Arten mög-
lich  

Č Prüfrelevanter 
Wirkfaktor   

WAFB2  Baubedingte indirekte 
Störreize  (akustisch, 
optisch, Erschütterung)  

baubedingt  vorübergehend wäh-
rend Baumaß-
nahme,  

hohe Wirkintensität  

Beeinträchtigung von 
geschützten Arten prin-
zipiell möglich  

Č Prüfrelevanter 
Wirkfaktor   

WAFB3  Barriere- und Fallenwir-
kung (Individuenver-
luste) 

  baubedingt 

  anlagebedingt 

  betriebsbedingt  

 vorrübergehend, teils   
dauerhaft;  

geringe Wirkintensi-
tät  

Beeinträchtigung von 
geschützten Arten prin-
zipiell möglich   

Č Prüfrelevanter 
Wirkfaktor   

WAFB4  Betriebsbedingte Verän-
derung abiotischer 
Standortfaktoren (Be-
lichtung) 

  betriebsbedingt   dauerhaft;  

mittlere Wirkintensität  

Beeinträchtigung von 
geschützten Arten prin-
zipiell möglich   

Č Prüfrelevanter 
Wirkfaktor   

WAFB5  Betriebsbedingte indi-
rekte Störreize  (akus-
tisch, optisch)  

betriebsbedingt  dauerhaft durch Nut-
zung des Industrie-
gebietes 

mittlere Wirkintensi-
tät  

Beeinträchtigung von 
geschützten Arten prin-
zipiell möglich  

Č Prüfrelevanter 
Wirkfaktor   

WAFB6  Stoffliche Einwirkun-
gen:Nährstoffeinträge, 
Depositionen mit struk-
turellen Auswirkungen 
(Staub, Schwebstoffe, 
Salz) 

baubedingt 

betriebsbedingt  

baubedingt und dau-
erhaft durch Nut-
zung des Industrie-
gebietes 

geringe Wirkintensi-
tät  

Beeinträchtigung von 
geschützten Arten prin-
zipiell möglich  

Č Prüfrelevanter 
Wirkfaktor   

 

4.2.1 Erläuterungen  baubedingte Wirkfaktoren  

Bei den baubedingten Wirkfaktoren handelt es sich um Beeinträchtigungen, die während der 

Baufeldfreimachung und den eigentlichen Bauarbeiten im Plangebiet kurz- bzw. mittelfristig 

bestehen. 
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Mit den eigentlichen Bauarbeiten ist in dem für das Industrie- und Gewerbegebiet 

vorgesehenen Teil des Plangebietes auf den derzeitigen Ackerflächen zu rechnen. 

Einbezogen werden neben den eigentlichen Arbeiten die dazugehörigen Baustellen-

einrichtungen, Arbeits- und Nebenflächen ggf. mit Kranstellplätzen und Baustellenzufahrten. 

Die Flächengröße der Baustellen wird sich auf ca. 46 ha belaufen. Möglicherweise finden die 

Arbeiten nach dem entstehenden Flächenbedarf abschnittsweise statt. 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

Im Zuge der geplanten Maßnahmen werden Teile des Gebietes als als Industrie- und 

Gewerbeflächen sowie als Verkehrsflächen innerhalb der Baufelder dauerhaft überbaut und 

gehen damit dauerhaft als Lebensraum von Tieren verloren. Insgesamt handelt es sich dabei 

mit 50 ha um ca. 60 % der Gesamtfläche des Plangebietes. Die Nutzung dieser Flächen ist 

bau- und anlagebedingt und wegen der Dauerhaftigkeit und erheblichen Größe des 

Flächenentzuges mit hoher Wirkintensität behaftet. 

Temporäre Flächeninanspruchnahme 

Im Zuge der geplanten Maßnahmen werden Teile des Gebietes als Bau-, Lager- oder 

Rangierflächen genutzt und gehen als Lebensraum von Tieren zeitweise verloren bzw. werden 

zeitweise beeinträchtigt. Die Nutzung dieser Flächen ist zeitlich auf die Bauphase und räumlich 

auf die Baustellenbereiche beschränkt. Ausschließlich sind von der temporären 

Flächeninanspruchnahme die Ackerfläche betroffen. Nicht direkt betroffen sind die randlichen 

Gehölze und Waldteile. 

Lärmimmissionen 

Durch die Bautätigkeiten ist eine Steigerung der Lärmimmissionen durch den Betrieb von 

Baufahrzeugen und -maschinen zu erwarten. Diese entstehen durch Bagger- und 

Planierfahrzeuge während der Erdarbeiten sowie bei Antransport von Material und Abtransport 

von Erdaushub. Dies kann potenziell zu einer Vergrämung von lärmempfindlichen Tierarten 

und damit einer Beeinträchtigung von deren Lebensräumen führen. Diese Lärmimmissionen 

relativieren sich vor dem Hintergrund der bereits in das Gebiet wirkenden Lärmimmissionen 

aus den angrenzenden Industriegebieten und den umgebenden Straßen. Die 

Lärmimmissionen werden relevant mit einer hohen Wirkintensität angesehen. 

Lichtimmissionen 

Diese können durch Baustellenbeleuchtung entstehen. Da Nachtbauarbeiten und 

Baustellenbeleuchtungen nicht ausgeschlossen sind, können baubedingte Lichtemissionen für 

geschützte Tierarten relevant werden. 

Visuelle Störungen, optische Reize 



BioCart Ökologische Gutachten                                    Seite  36 
 

Artenschutzfachbeitrag Bebauungsplan Nr. 70 ĂIndustriegebiet und Gewerbegebiet Merkwitzñ Stadt Taucha
   

Diese entstehen durch den Baubetrieb infolge Maschinenbewegungen, sich drehende Kräne, 

Transporte und sich bewegende Personen. Störungsempfindliche Tiere können durch visuelle 

Störungen aus ihren Lebensräumen und von ihren Niststätten vertrieben werden und die 

Jungenaufzucht kann beeinträchtigt werden. 

Erschütterungen 

Erschütterungen können bei den Erdarbeiten entstehen. Dort kommen Bagger, Planierraupen 

und LKW zum An- und Abtransport von Aushubmaterial und Baustoffen zum Einsatz. Daher 

sind baubedingte Erschütterungen planerisch relevant. 

Unfallrisiko, Tötung von Individuen 

Bei den Bauarbeiten während der Brutzeit einheimischer Vogelarten können Verletzung bzw. 

Tötung von Jungtieren oder die Zerstörung der Nester bzw. der im Nest liegenden Eier in 

potenziell vorhandenen Niststätten eintreten. Auch andere bodenbewohnende Tierarten 

können betroffen sein. 

Zerstörung von Lebensstätten 

Das Bauvorhaben ist in hohem Umfang mit Bodenversiegelungen verbunden. Hier kann es 

zur Zerstörung von potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bspw. von bodenbrütenden 

Vögeln kommen. Betroffen sind hier v.a. Feldlerche (3 BP) und Wiesenschafstelze (1 BP) im 

Bereich der Baufelder. Baumfällungen und Gehölzbeseitigungen sind nur in sehr geringem 

Umfang erforderlich (ehem. Garten an Seegeritzer Straße). Da die in dem Bereich stehenden 

Bäume und Gehölze keine großen Nester und keine Baumhöhlen aufweisen, ist dieses Risiko 

jedoch gering. 

4.2.2 Erläuterungen a nlagenbedingte Wirkfaktoren  

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

Im Zuge der geplanten Maßnahmen werden erhebliche Teile (ca. 60 %) des Gebietes als 

Industrie- und Gewerbeflächen und Verkehrsflächen innerhalb der Baufelder dauerhaft 

überbaut und gehen damit dauerhaft als Lebensraum von Tieren verloren. Die Nutzung dieser 

Flächen ist bau- und anlagebedingt und wegen des großen Umfangs und der Dauerhaftigkeit 

des Flächenentzuges mit hoher Wirkintensität behaftet. 

4.2.3 Erläuterungen betriebsbedingte Wirkfaktoren  

Barrierewirkung 

Durch die Nutzung als bebautes Industrie- und Gewerbegebiet kann eine Barrierewirkung für 

umherwandernde Tiere entstehen. Wegen der aktuellen Nutzung der Fläche als Acker und 

dem Fehlen von linearen Strukturen, die Leitlinien oder Wanderkorridore für wandernde Tiere 
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darstellen könnten, kommt der potenziellen Barrierewirkung nur geringe artenschutzfachliche 

Relevanz zu. Da der zum Betrieb notwendige bzw. durch die Nutzung induzierte zusätzliche 

Straßenverkehr über die BMW-Allee abgewickelt wird, ist auch mit einer wesentlich erhöhten 

Barrierewirkung auf der Seegeritzer Straße nicht zu rechnen. 

Lärmimmissionen 

Durch die Nutzung als Industrie- und Gewerbegebiet ist eine Steigerung der Lärmimmissionen 

zu erwarten. Die zu erwartenden Wirkungen sind dem Schallschutzgutachten zu entnehmen. 

Die betriebsbedingten Lärmimmissionen sind mit einer mittleren Wirkintensität behaftet.  

Lichtimmissionen 

Diese entstehen in erster Linie durch die Straßenbeleuchtung  und Außenbeleuchtung im 

Industrie- und Gewerbegebiet. Sie sind vor allem für nachtaktive Arten relevant und können 

deren Nahrungssuche und Revierverhalten beeinträchtigen. Zudem können sie eine 

Fallenwirkung für nachtaktive Insekten entfalten. Durch die räumliche Nähe des hier zu 

planenden Industrie- und Gewerbegebietes zum bestehenden BMW-Werk westlich der BMW-

Allee besteht bereits eine aktuell in das Plangebiet wirkende Lichtimmission. Es ist durch das 

aktuelle Vorhaben kein nachtdunkler Raum betroffen. Nichtsdestotrotz wird sich die in das 

Umfeld wirkende Lichtwirkung verstärken. 

Das zeitweise Abstrahlen künstlichen Lichts (auch als Lichtverschmutzung bezeichnet) kann 

mannigfaltige Effekte auf geschützte Tierarten entfalten. 

Solche Effekte auf nachtaktive Tiere (Insekten, Fledermäuse, sonst. Säuger und Vögel) 

werden in SCHROER et al. (2019) ausführlich beschrieben. Speziell auf die Artengruppe der 

streng geschützten Fledermäuse sind Beeinträchtigungen durch künstliche Beleuchtung gut 

untersucht und dokumentiert (siehe u.a. VOIGT et al. 2019; ZSCHORN & FRITZE 2022).  

Solche negativen Effekte können sein: 

- Vergrämung lichtempfindlicher Arten aus vorher nachtdunklen Lebensräumen, 

- Störung des Tag-/Nachtrhythmus von Tieren, 

- hormonelle Veränderungen bei Tieren, 

- übermäßiges Anlocken von lichtaffinen Tieren, v.a. Insekten, 

- erhöhte Mortalität bei lichtaffinen Tieren durch Anlocken, Fallenwirkung und Prädation. 

In der Begründung zum B-Plan ist der Einsatz insektenfreundlicher Außenbeleuchtung als 

Ziel genannt, allerdings noch nicht festgesetzt (BJÖRNSEN BERATENDE INGENIEURE 2025a). 
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5 Relevanzprüfung und Ermittlung des prüfungsrelevanten Artenspektrums  

Die Relevanzprüfung und Abschichtung der Arten wird in der Tabelle 15 für die streng 

geschützten Tier- und Pflanzenarten und Tabelle 16 für die Vogelarten im Anhang 

vorgenommen.  

Dort werden aufgrund der bekannten Verbreitungssituation, der ökologischen Ansprüche und 

dem Grad der Empfindlichkeit gegenüber den zu erwartenden vorhabenspezifischen 

Beeinträchtigungen solche Arten abgeschichtet, welche wegen ihres Fehlens in der Region, 

des Fehlens von geeigneten Lebensräumen im Vorhabengebiet oder ihrer fehlenden 

Wirkempfindlichkeit für die weiteren Prüfungen als nicht relevant erscheinen. Als Grundlage 

der Abschichtung der streng geschützten Tier- und Pflanzenarten wurde die Arttabelle des 

LfULG, Version 2.0 genutzt (LFULG 2017), für die Vögel die Tabelle der in Sachsen 

auftretenden Vogelarten, Version 3.3 (LFULG 2024). 

Zusammengefasst kann die Abschichtung der Arten in den Tabellen 15 und 16 im Anhang 

nachvollzogen werden. Für jede einzelne Art werden dort die Abschichtungsgründe genannt.  

Das können sein: 

1 der Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebietes der 

Art; 

2 ein erforderlicher Lebensraum/Standort der Art liegt im Wirkraum nicht vor; 

3 die Wirkungsempfindlichkeit der Art ist vorhabenspezifisch so gering, dass mit hinrei-

chender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände 

ausgelöst werden können (i.d.R. für weitverbreitete, ungefährdete Arten). 

Die verbleibenden und weiter zu prüfenden Arten sind in den Tabellen hervorgehoben mar-

kiert. Diese Arten finden dann Eingang in die Prüfungen im nächsten Kapitel 5. 

6 Bestandsdarstellung und Darlegung der Betroffenheit der Arten  

6.1 Pflanzen  

Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV FFH-RL sowie national streng geschützter Arten 

ergibt sich aus § 44 Abs. 1, Nr. 4 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes 

Verbot: 

Schädigungsverbot: Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen oder damit in 

Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder Zerstören von Exemplaren wild lebender 

Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 

ökologische Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im räumlichen 

Zusammenhang gewahrt wird. 
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Informationen über das Vorkommen streng geschützter Pflanzenarten (gem. der Tabelle des 

LFULG 2017, siehe Tabelle 15 im Anhang) im Gebiet liegen nicht vor. In der Zentralen 

Artdatenbank des LfULG finden sich keine Altnachweise streng geschützter Pflanzenarten 

(UNB NORDSACHSEN 2025). 

Die Geländebegehungen zur Einschätzung potenzieller Vorkommen im Wirkraum ergaben, 

dass aufgrund fehlender Standorteignung streng geschützte Pflanzenarten im Wirkbereich 

nicht vorkommen. Außerdem ergibt sich für Pflanzen keine Wirkempfindlichkeit infolge des 

Vorhabens. 

Die Pflanzen wurden deshalb in Tabelle 15 im Anhang für die Artenschutzprüfung 

abgeschieden. 

6.2 Tierarten  

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV FFH-RL sowie weiterer national streng geschützter 

Arten ergeben sich aus § 44 Abs. 1, Nrn. 1 bis 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zulässige Eingriffe 

folgende Verbote: 

Schädigungsverbot: Beschädigen oder Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit 

verbundene vermeidbare Verletzungen oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion, der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderzeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu 

keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

6.2.1 Fledermäuse  

Als potenziell und artspezifisch lichtempfindliche geschützte Tierarten stellen Fledermäuse 

eine der vorrangig zu prüfenden Artengruppen im Zusammenhang mit Bebauungsvorhaben 

dar (bspw. ZSCHORN & FRITZE 2022).  

Es wurden Arten in der Tabelle 15 im Anhang als nicht relevant abgeschichtet, deren 

Vorkommen aufgrund ihrer bekannten Verbreitung ausgeschlossen werden kann 

(Verbreitungsangaben in HAUER et al. 2009 und NABU LV SACHSEN 2025), bzw. deren 

Lebensraumansprüche im Gebiet prinzipiell nicht erfüllt sind. 

So wurden alle Fledermausarten abgeschichtet, deren Vorkommen im Gebiet aufgrund ihrer 

bekannten Verbreitung in Sachsen als ausgeschlossen gelten kann (siehe auch online-Portal 

Fledermausschutz in Sachsen: NABU LV SACHSEN 2025). Das sind bspw. die Kleine 

Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros), die Nordfledermaus (Eptesicus nilssonii), die 

Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe) und die Teichfledermaus (Myotis dasycneme). Auch 
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Arten der alten und großflächigen Wälder wie die Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 

wurden wegen fehlender Habitateignung hier bereits abgeschichtet. 

Zur Erlangung aktueller Bestandsdaten wurde eine eigene akustische Erfassung der 

Fledermausaktivität im Untersuchungsgebiet durchgeführt.  

6.2.1.1 Erfassung der Fledermäuse im Plangebiet  

Methodik  

Die eigene Erfassung im Plangebiet in den Jahren 2024 und 2025 nutzte folgende Methode: 

- mind. 4 nächtliche Detektorbegehungen im Gebiet (mittels Batlogger M der Fa. ele-
kon, Schweiz). 

- Einsatz von 3 Batcordern 3.1 der Fa. ecoObs GmbH an ausgewählten Stellen wäh-
rend der Detektornächte. 

Tabelle 3 auf folgender Seite zeigt die Termine, an denen die Fledermausaktivitäten im 

Untersuchungsgebiet mittels Bat-Detektor und Batcorder erfasst wurden.  

Bei den Nachtbegehungen wurde ein Ultraschall-Detektor vom Typ Batlogger M der Fa. 

Elekon eingesetzt. Das Gerät zeichnet die Ultraschall-Rufe der jagenden Fledermäuse auf, 

versieht jede Ruffrequenz mit einem GPS-Punkt und die Rufe wurden später mit der 

Analysesoftware BatExplorer 1.11.40 analysiert und im Rahmen der technischen /analytischen 

Möglichkeiten einer bestimmten Fledermausart zugeordnet. Für den ggf. weiter notwendigen 

akustischen Vergleich der aufgezeichneten Ultraschall-Rufe wurden, wenn notwendig die 

Rufe-CD von BARATAUD (2007) bzw. das Standardwerk von SKIBA (2003) genutzt.  

Außerdem wurde während der vier Nächte drei BatCorder (Version 3.1) der Fa. ecoObs 

eingesetzt. Die Standorte der Batcorder sind in der Karte in Abbildung 22 gezeigt. Es wurden 

für die Batcorder bewußt solche Aufstellorte gewählt, die dem geplanten Baufeld der Gewerbe- 

und Industriegebietes sehr nahe sind. 

Diese Geräte zeichnet ebenfalls Fledermausrufe in Echtzeit automatisch auf und speichern 

diese. Mit einer Analysesoftware (BatIdent) können die aufgezeichneten Rufe später analysiert 

und gegebenenfalls auf Artniveau identifiziert werden. Beide Systeme Batlogger M und 

BatCorder besitzen jeweils gewisse Vor- und Nachteile. Durch den parallelen Einsatz der 

Geräte können die Nachteile jedoch ausgeglichen werden und die Erfassung des gesamten 

Artenspektrums ist möglich. Grenzen der akustischen Rufanalyse sind bei bestimmten 

Artengruppen oder Artpaaren bisher nicht überwindbar. So ist die Artbestimmung bei Tieren 

der Gattung Myotis generell schwierig und bedarf langer Rufreihen, auch Artenpaare wie die 

beiden heimischen Langohren der Gattung Plecotus sind derzeit nicht akustisch zu trennen. 

Sie werden daher im Bericht u. U. als Myotis sp. oder Plecotus sp. geführt. Für eine genaue 

Bestimmung der Tiere wäre ein Netzfang der fliegenden Tiere notwendig. Für die hier zu 
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untersuchende Fragestellung ist die Bestimmung bis zum Artgruppenniveau allerdings 

ausreichend. 

Bei der Bestimmung dienten weiterhin die Bücher von DIETZ et al. (2007), RICHARZ & 

LIMBRUNNER (2003), SIEMERS & NILL (2002) und GÖRNER & HACKETHAL (1987) als Hilfe. Zur 

Rufanalyse wurde MARCKMANN & RUNKEL (2010, 2017) hinzugezogen. 

Tabelle 3: Termine zur Erfassung der Fledermäuse per Detektorbegehungen. 

Datum  Uhrzeit  Bemerkungen  

13.06.2024 20.00 ï 0.00 Uhr max. 20 °C, leicht bedeckt, später klar, windstill 

08.07.2024 21.00 ï 0.00 Uhr max. 32 °C, klar, windstill 

27.08.2024 21.00 ï 0.00 Uhr max. 25 °C, leicht bedeckt, windstill 

12.06.2025 21.30 ï 23.00 Uhr max. 24 °C, klar, windstill 

04.09.2025 20.00 ï 23.00 Uhr max. 27 °C, leicht bedeckt, schwach windig 

 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden in der nachfolgenden Tabelle 4 die für den Detektor 

verwendeten Parametereinstellungen aufgeführt. 

Tabelle 4: Eingestellte Parameter an Batlogger und Batcorder. 

Parameter  Einstellung, Wert  

Batlogger M (elekon) 

Trigger Mode Crest Advanced 

Crest 7 

Posttrigger 0 

Parameter Einstellung, Wert 

Batcorder 

Quality 20 

Treshold -27 dB 

Posttrigger 400 ms 

Critical Frequency 16 kHz 

 

 

 

 

 

 



BioCart Ökologische Gutachten                                    Seite  42 
 

Artenschutzfachbeitrag Bebauungsplan Nr. 70 ĂIndustriegebiet und Gewerbegebiet Merkwitzñ Stadt Taucha
   

Abbildung 22: Luftbild-Karte mit den Standorten der Batcorder (rot) (Maßstab 1:6.000, Quelle DOP20 GeoSN, 

2025). 

 






































































































































































